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Digitale Signaturen für
die Unternehmenspraxis
Schnell, günstig, effizient: Die Vorteile digitaler
Geschäftsprozesse liegen auf der Hand. Beim Abschluss
von Verträgen allerdings greifen Unternehmen oft
zu Papier und Kugelschreiber, warum?
Gastkommentar von Isabelle Oehri

Sieht man von simplen Geschäften ab, die etwa
in Web-Shops unterschriftslos per Mausklick ver-
einbart werden, sind die Prozesse zum Abschluss
von Verträgen bei Schweizer Unternehmen häu-
fig umständlich analog: Vertragsdokumente wer-
den gedruckt, von Hand unterschrieben, per Post
versendet, zurückgeschickt und schliesslich für die
digitaleAblage wieder eingescannt.Dieser aufwen-
digeMedienbruch erstaunt, bietet doch heutzutage
bereits jedes PDF-Programm eine digitale Unter-
schriftsfunktion.Wieso sind Unternehmen zurück-
haltend, wenn es um E-Signaturen geht?

Ein Grund liegt in der breiten Palette der am
Markt inzwischen verfügbaren Signaturlösungen:
Die diversen Tools zu vergleichen und sie den offi-
ziellen Typen von E-Signaturen gemäss Bundes-
gesetz über die elektronische Signatur (ZertES)
zuzuordnen, um dann eine geeignete Lösung aus-
zuwählen, ist komplex. Zudem sind E-Signatu-
ren, welche die hohen gesetzlichen Anforderun-
gen einer sogenannten qualifizierten elektroni-
schen Signatur (QES) erfüllen und damit uneinge-
schränkt einsetzbar sind, relativ teuer und werden
aufgrund des umständlichen physischen Identifika-
tionsprozesses in der Praxis auch fast zwanzig Jahre
nach ihrer Einführung kaum genutzt.

Und schliesslich herrscht vielerorts schlicht Un-
sicherheit: Wann ist ein Vertragsabschluss mit E-
Signatur überhaupt rechtsgültig möglich und wann
nicht? Ob für ein spezifisches Geschäft eine digitale
Unterschrift genügt, hängt primär vom Bestehen
gesetzlicher Formvorschriften ab. Im Schweizer
Vertragsrecht gilt prinzipiell Formfreiheit. Nur
wenigeVerträge müssen für ihre Gültigkeit schrift-
lich abgefasst und unterzeichnet werden, bei noch
weniger sind darüber hinaus zusätzliche formelle
Anforderungen zu erfüllen.

Wo qualifizierte Schriftformerfordernisse be-
stehen oder gar eine öffentliche Beurkundung
nötig ist, fällt der Einsatz der gängigen E-Signa-
tur-Lösungen ausser Betracht. Schreibt das Ge-

setz für einen Vertrag dagegen lediglich einfache
Schriftlichkeit vor, ist eine digitale Unterzeichnung
grundsätzlich möglich. Erforderlich dafür ist aber
die erwähnte QES. Dieser anforderungsreichste
Typ der digitalen Unterschrift ist eine zertifizierte,
mit einem Zeitstempel versehene Bestätigung der
Identität des Unterzeichnenden und der Echtheit
der elektronischen Daten, auf denen sie angebracht
ist. Sie – und nur sie – ist nach Schweizer Recht der
eigenhändigen Unterschrift ebenbürtig.

Wer eine QES nutzen will, benötigt einen Zu-
gang über einen der zurzeit vier anerkannten
Anbieter von Zertifizierungsdiensten: Swisscom

(Schweiz) AG, Quovadis Trustlink Schweiz AG,
Swiss Sign AG, Bundesamt für Informatik. Neben
hohen Kosten und administrativen Hürden limitiert
auch der Datenschutz die Verbreitung von QES-
Lösungen: Sollen die zu signierenden Dokumente
das Unternehmen aus Datenschutzerwägungen
nicht verlassen, wird die Auswahl zusätzlich einge-
schränkt bzw. verteuert.

Die meisten gängigen Signatur-Tools generieren
keine QES. IhrAnwendungsfeld liegt dementspre-
chend bei den formfrei gültigen Geschäften, wel-
che die überragende Mehrheit aller Verträge aus-
machen.Diese könnenmündlich, perTextnachricht,

E-Mail oder in beliebiger anderer Form vereinbart
werden – und damit auch mittels digitaler Unter-
schrift. Unternehmen tun selbstredend gut daran,
auch formfrei gültigeVerträge auf nachvollziehbare
Art abzuschliessen. Welches für einen konkreten
Typ von Verträgen die geeignete Form ist, gilt es
differenziert zu analysieren: So ist etwa eine bloss
mündliche Vereinbarung zwar günstig und simpel,
im Falle eines späteren Konflikts vor Gericht aber
unter Umständen schwierig zu beweisen; ein hand-
schriftlich oder mit QES unterzeichneter Vertrag
ist aufwendig und teuer, bietet dafür aber auch ein
deutlich solideres Beweismittel.

Ein mit Standardsignatur digital unterzeichne-
terVertrag könnte ein Kompromiss sein.Vorab sind
allerdings diverse Faktoren abzuwägen: die Kom-
plexität, die finanzielle Bedeutung, die eingegan-
genenVerpflichtungen und die Bindungsdauer des
Vertrags genauso wie das Vertrauensverhältnis der
Parteien und ganz praktische Aspekte wie geogra-
fische Distanz, Dokumentumfang oder Zeitdruck.
Zeigt die Analyse ein insgesamt überschaubares
Risiko, kann ein Standardsignatur-Tool zum Ein-
satz gelangen.Bei wichtigenAngelegenheiten muss
aber auch dort, wo an sich keine Formanforderun-
gen beständen, der aufwendigere Weg über eine
QES oder die handschriftliche Unterzeichnung
empfohlen werden.

Fazit:DergesetzlicheRahmenfürdigitalesSignie-
renexistiert zwar schon seit geraumerZeit,wirdaber
mit der teuren und umständlich erhältlichen QES
der betrieblichen Realität gerade von KMU nicht
gerecht. Hier ist der Staat gefordert: Für flächen-
deckend digitale Verträge braucht es eine rechts-
sichere,datenschutzkonformeund einfacheLösung.

Isabelle Oehri ist Stellvertretende Leiterin des Kompetenz-
zentrums Management and Law und Programmleiterin von
CAS Vertragsmanagement an der Hochschule Luzern –
Wirtschaft.

40 Bundesrichter
sind 20 zu viel
Die Reform der Bundesrechtspflege stockt. Statt Kosmetik
zu betreiben, ist eine Lösung gefragt, die ein auf die Hälfte
verkleinertes Bundesgericht effizient arbeiten lässt – ohne
Abbau von Rechtsschutz. Gastkommentar von Ulrich Meyer

Das Bundesgericht ist seit Jahren überlastet, der
Handlungsbedarf ist unbestritten. Dennoch ver-
zichtete das Parlament 2020 auf die Revision des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG). Zurzeit arbeitet
eine Expertenkommission an einer Neuauflage der
Revision, um die unumstrittenen Punkte umzuset-
zen. Gleichzeitig ist das Bundesgericht seinerseits
daran, sich neu zu organisieren; es hat beim Par-
lament Antrag auf zwei zusätzliche Richterstellen
eingereicht.

Im Lichte dieser rein kosmetischen Vorkeh-
ren, welche an der chronischen Überlastung rein
gar nichts ändern werden, gleicht unser höchstes
Gericht jenem berühmten Kranken, der bestän-
dig die Lage wechselt, weil er sich Erleichterung
davon verspricht. Die richtige Therapie bestünde
darin, das Bundesgericht nicht zu vergrössern, son-
dern zu verkleinern. Die Gründe werden nach-
folgend dargelegt.

Wenn Bürger und Bürgerinnen unter sich oder
mit dem Staat in Streit geraten, geht es zunächst
immer um die Klärung von «Tatfragen» im Sinne
von «Was ist passiert?», «Was ist bewiesen?». Diese
Feststellung der im Konfliktfall umstrittenen Tat-
sachen – im juristischen Jargon «Sachverhalt» ge-
nannt – obliegt an sich den erst- und zweitinstanz-
lichen Gerichten der Kantone sowie den eidgenös-
sischenVorinstanzen wie namentlich dem Bundes-
straf- und dem Bundesverwaltungsgericht, nicht
hingegen dem Bundesgericht. Dieses ist eigentlich
nur für sogenannte «Rechtsfragen» zuständig, also
für die Frage nach der Rechtsfolge:Was ergibt sich
rechtlich aus dem von der letzten kantonalen oder
eidgenössischen Vorinstanz durch Beweisführung
festgestellten Sachverhalt?

Nun zeigt sich aber, dass es bei vier Fünfteln der
jährlich rund 8000 neuen Dossiers, mit denen sich
das Bundesgericht auseinandersetzen muss, doch
umTatfragen geht, was eigentlich dieVorinstanzen
zu klären hätten. Wie ist das möglich? Durch den
einfachsten Anwaltstrick der Welt: Man trägt eine
sogenannte Tatsachenkritik als rechtlich verklei-
dete Rüge vor, etwa indemmanWillkür anprangert.
Willkür ist eine Rechtsfrage – also ist das Bundes-
gericht gehalten, die Willkürrüge zu prüfen – was
zur Beschwerdeflut führt.

In nahezu neun von zehn Fällen resultiert da-
bei für die Rechtsuchenden ein Urteil, das ihnen
nichts bringt – ausser Spesen nichts gewesen. Das
Bundesgericht ist also mit dem geltenden BGG ge-
zwungen, in 86 bis 87 Prozent aller Fälle nicht nur
ein für die Beschwerdeführenden negatives Urteil
zu erlassen, sondern dieses auch (zumindest sum-
marisch) zu begründen.Daraus erwächst dem Bun-
desgericht – vom Steuerzahler zu berappen – ein
unverhältnismässiger Aufwand. Dieser absorbiert
einen Grossteil seiner personellen Ressourcen,
die ihm für die Erfüllung der verfassungsmässigen
Aufgaben als höchstem Gericht (Rechtskontrolle,
Rechtsfortbildung, Gewährleistung einheitlicher
Rechtsordnung im Bundesstaat) fehlen.

In finanzieller Hinsicht passiert der für das bun-
desgerichtliche Massengeschäft erforderliche Ge-
samtaufwand gerade die 100-Millionen-Marke.An
diesem unhaltbaren Zustand wird sich nie etwas
ändern, solange die Mehrheit im Bundesparlament

in ihrem aus dem Postkutschen-Zeitalter stammen-
den Verständnis der letztinstanzlichen Bundes-
rechtspflege verharrt.

Die einzige sachgerechte und nachhaltige
Lösung besteht darin, dem Bundesgericht – wie es
für jedes höchste Gericht der rechtsstaatlich-zivi-
lisierten westlichen Hemisphäre zutrifft – endlich
die Kompetenz einzuräumen, selber zu entschei-
den, welche Beschwerden Gegenstand eines mate-
riell begründeten Urteils sein sollen und welche
nicht. Klug ausgestaltet führt ein solches Verfah-
ren in keiner Weise zumAbbau von Rechtsschutz.
Das Bundesgericht müsste einerseits weiterhin
sämtliche Beschwerden annehmen und prüfen. Es
sollte aber bei negativem Prüfungsergebnis auf die
bisher vorgeschriebene urteilsmässige Begründung
verzichten können.

Andererseits würden alle Beschwerden, wel-
che unter dem jetzigen Zustand Erfolg haben (das
sind wie erwähnt 13 bis 14 Prozent), vom Bundes-
gericht weiterhin geschützt. Denn das Bundes-
gericht schreitet immer zur Gutheissung, sobald es
sieht, dass dieVorinstanz eine Rechtsverletzung be-
gangen hat. Das wäre auch in Zukunft so.

Unter einem solchen System würde es nicht 38
und bald 40 Bundesrichter und Bundesrichterinnen
brauchen, 20 würden vollauf genügen. Darin liegt
ein Sparpotenzial von mindestens 20 bis 30 Millio-
nen Franken, was auch die Finanzpolitiker in den
Räten interessieren müsste.

Eigentlich geniesst das Bundesgericht auch
bei den eidgenössischen Räten grosses Vertrauen.
Gleichzeitig traut man ihm aber offenbar keine
Verfahrensänderung zu, die es in der Effizienz sei-
ner Aufgabenerfüllung als letzte Instanz stärken
würde – einAnwendungsfall sozialpsychologischer
Schizophrenie. Diese Irrationalität verhindert seit
Jahrzehnten die Weiterentwicklung der Bundes-
rechtspflege, die angesichts der chronischen Über-
lastung des Bundesgerichts dringend notwendig ist.

Ulrich Meyer war von 1987 bis 2020 Bundesrichter und
von 2017 bis 2020 Bundesgerichtspräsident.

8000 Dossiers landen jährlich auf den Pulten der Bundesrichter. ANNICK RAMP / NZZ

Unser höchstes Gericht
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davon verspricht.


